
3 BFH-Entscheidung vom 
10.04.2014: Anteilige 
Berücksichtigung der 
Einkünfte und Bezüge im 
Monat des Erreichens der 
Altersgrenze 

Einkünfte und Bezüge eines in Ausbildung ste-
henden Kindes sind für den Kalendermonat, in
dem das Kind das 25. Lebensjahr vollendet,
gemäß § 32 Absatz 4 S. 6 EStG nur insoweit
anzusetzen, als sie auf die Zeit bis zum Errei-
chen der Altersgrenze entfallen (BFH vom
10.04.2014 - VI R 64/13 -, DStRE 2014, 973).

4 BFH-Entscheidung vom 
10.04.2014: Verlust einer 
Darlehensforderung als 
Werbungskosten bei den 
Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit

Der Verlust einer aus einer Gehaltsumwandlung
entstandenen Darlehensforderung eines Ar-
beitnehmers gegen seinen Arbeitgeber kann in-
soweit zu Werbungskosten bei den Einkünften
aus nichtselbständiger Arbeit führen, als der Ar-
beitnehmer ansonsten keine Entlohnung für
seine Arbeitsleistung erhalten hätte, ohne sei-
nen Arbeitsplatz erheblich zu gefährden (BFH
vom 10.04.2014 - VI R 57/13 -, DStR 2014,
1658). Der Umstand, dass ein außenstehender
Dritter, insbesondere eine Bank, dem Arbeitge-
ber kein Darlehen mehr gewährt hätte, ist le-
diglich ein Indiz für eine beruflich veranlasste
Darlehenshingabe, nicht aber unabdingbare
Voraussetzung für den Werbungskostenabzug
eines Darlehensverlustes bei den Einkünften
aus nichtselbständiger Arbeit, so das Gericht in
seiner Urteilsbegründung weiter.
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Rechtsprechung

1 BAG-Entscheidung vom 
20.05.2014: Versorgungs-
zusage einer Konzernober-
gesellschaft - Einstands-
pflicht des Pensions-
sicherungsvereins

Die Einstandspflicht des Pensionssicherungsver-
eins nach § 7 Absatz I 1 BetrAVG erfasst nur An-
sprüche auf Versorgungsleistungen, bei denen es
sich um betriebliche Altersversorgung iSd § 1 Ab-
satz I 1 BetrAVG handelt. Sowohl die Regelung
des § 7 Absatz I 1 BetrAVG als auch diejenige
des § 1 Absatz I 1 BetrAVG erfordern, dass der
Arbeitgeber die Versorgungszusage erteilt hat.
Hieran fehlt es, wenn einem bei einer Tochterge-
sellschaft angestellten Mitarbeiter von der Kon-
zernobergesellschaft Leistungen der Alters-, In-
validitäts- oder Hinterbliebenenversorgung zu-
sagt wurden (BAG vom 20.05.2014 - 3 AZR
1094/12 -, BeckRS 2014, 70593). § 17 Absatz I
2 BetrAVG erweitert den nach § 7 Absatz I 1 Be-
trAVG für die betriebliche Altersversorgung der
Arbeitnehmer geltenden Insolvenzschutz auf
sonstige Personen, denen aus Anlass ihrer Tätig-
keit für ein Unternehmen eine Versorgungszu-
sage erteilt wurde. Voraussetzung hierfür ist je-
doch, dass die Tätigkeit aufgrund von vertragli-
chen Beziehungen zwischen dem Begünstigten
und dem Unternehmen erbracht wird. Nicht aus-
reichend ist es, wenn die Tätigkeit dem Unter-
nehmen nur wirtschaftlich zugutekommt, so das
Gericht in seiner Urteilsbegründung weiter.

2 BAG-Entscheidung vom 
18.03.2014: Kein Teilurteil 
bei Streit um Betriebsrenten-
anpassung

Der auf § 16 Absatz I und II BetrAVG gestützte
Anspruch auf Anpassung der Betriebsrente zu 
einem bestimmten Anpassungsstichtag ist ein
einheitlicher Anspruch, der nicht teilbar ist. Dies
schließt es aus, durch Teilurteil darüber zu ent-
scheiden, ob ein möglicher Anpassungsan-
spruch nicht den vollen Teuerungsausgleich um-
fasst, sondern durch die reallohnbezogene
Obergrenze auf einen geringeren Betrag be-
grenzt ist, und die Entscheidung darüber, ob die
wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers der An-
passung entgegensteht, dem Schlussurteil vor-
zubehalten (BAG vom 18.03.2014 - 3 AZR
874/11 -, BeckRS 2014, 70168).
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Kalenderjahr zugeflossenen Leistungen im Sinne
des § 22 Nummer 5 Satz 1 bis 3 EStG jeweils ge-
sondert mitzuteilen. Das gilt auch für die Ab-
schluss- und Vertriebskosten eines Altersvorsor-
gevertrages, die dem Steuerpflichtigen erstattet
werden. Hierzu hat das BMF mit seinem Schrei-
ben vom 14.08.2014 entsprechende Hand-
lungsanweisungen bekanntgegeben.
Das genannte BMF-Schreiben ist abrufbar unter
www.kenston pension.de/index.php/rechtsser-
vice/bmf-schreiben. Zur Klärung Ihrer diesbe-
züglichen Fragestellungen steht Ihnen die Kens-
ton Pension GmbH sehr gerne zur Verfügung.

solange sich die Gesellschafterzusammenset-
zung nicht ändere.

Rechtsanwendung

1 Neues BMF-Schreiben vom 
14.08.2014: Mitteilung über 
steuerpflichtige Leistungen 
aus einem Altersvorsorge-
vertrag oder aus einer 
betrieblichen Altersver-
sorgung ab dem Kalender-
jahr 2014; Amtlich vorge-
schriebenes Vordruckmuster 
nach § 22 Nummer 5 Satz 7 
EStG

Nach § 22 Nummer 5 Satz 7 Einkommensteuer-
gesetz (EStG) hat der Anbieter eines Altersvor-
sorgevertrags oder einer betrieblichen Altersver-
sorgung bei erstmaligem Bezug von Leistungen,
in den Fällen der steuerschädlichen Verwendung
nach § 93 EStG sowie bei Änderung der im Ka-
lenderjahr auszuzahlenden Leistungen dem
Steuerpflichtigen nach amtlich vorgeschriebe-
nem Muster den Betrag der im abgelaufenen

5 FG Köln - Entscheidung vom 
10.04.2013: Zufluss von 
Arbeitslohn bei Übernahme 
einer Pensionsverpflichtung 
durch Schwestergesellschaft

Das Verlangen des Gesellschafter-Geschäfts-
führers gegenüber der GmbH, die ihn begün-
stigende Pensionsverpflichtung einer Schwe-
ster-GmbH gegen Zahlung des Ablösungs-
betrags in Höhe des Barwertes zu übernehmen,
stellt eine wirtschaftliche Verfügung über den
Anspruch aus der Pensionszusage dar und führt
zum Zufluss von Arbeitslohn (FG Köln vom
10.04.2013 - 9 K 2247/10 -, DStRE 2014, 910,
Rev. eingelegt, Az. BFH: VI R 46/13).

6 BSG-Entscheidung vom 
14.05.2014: 
Altersteilzeit - Freigeworde-
ner Arbeitsplatz

Ein Arbeitgeber hat auch dann Anspruch auf
Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz, wenn
er einen aus Anlass des Übergangs eines Ar-
beitnehmers in die Altersteilzeit freiwerdenden
Arbeitsplatz durch eine versicherungspflichtige
Teilzeitkraft wiederbesetzt, deren Arbeitszeit
einen geringeren Umfang hat als die Arbeits-
zeit des ausgeschiedenen Altersteilzeit-Arbeit-
nehmers, solange bei dem Wiederbesetzer nur
die zuvor bestehende oder nach Abschluss einer
Ausbildung drohende Arbeitslosigkeit entfällt
und er aus dem Leistungsbezug der Arbeitsver-
waltung oder des Jobcenters ausscheidet (BSG
vom 14.05.2014 - B 11 AL 9/13 R -, LSK 2014,
330643).

7 SG Duisburg - Entscheidung 
vom 25.03.2014: Zur 
Versicherungspflicht eines 
Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rers einer GmbH

Ist ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer
GmbH trotz seiner Minderheitsbeteiligung auf-
grund eines Stimmbindungsvertrages in der
Lage, ihm nicht genehme Weisungen der Ge-
sellschafterversammlung zu verhindern, ist er
nicht abhängig beschäftigt i. S. von § 7 Abs. 1
S. 1 SGB IV. Es besteht in einem solchen Fall
keine Versicherungspflicht in der Kranken- und
Pflegeversicherung, so das SG Duisburg (SG
Duisburg vom 25.03.2014 - S 3 R 904/11 -,
BeckRS 2014, 71045). Dies gelte allerdings nur,
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Sebastian Uckermann, Leiter der KENSTON Unternehmensgruppe, war am Mittwoch, den
07.05.2014 zu Gast in der ARD-Sendung „ARD Buffet“ und nahm Stellung zum Fragenkomplex:
„Was bleibt von der Betriebsrente“! Live-Ausschnitte der Sendung finden Sie unter www.ken-
ston.de.

2 Sebastian Uckermann, Leiter KENSTON Unternehmensgruppe, 
zu Besuch beim ARD-Buffet
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3 Neuer Standardkommentar
zur betrieblichen Altersver-
sorgung
Gesamtdarstellung zu allen
Bereichen der bAV
Uckermann / Fuhrmanns / Ostermayer 

/ Doetsch

Das Recht der betrieblichen
Altersversorgung

Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozi-
alversicherungsrecht – Kommentar.
Buch. In Leinen C.H.BECK 
ISBN 978-3-406-63193-1
Erschienen November 2013

Zum Werk
Die betriebliche Altersversorgung als zweite
Säule der Alterssicherung hat in den vergange-
nen Jahren eine deutliche Stärkung erfahren.
Die Zahl der versorgungsberechtigten Arbeit-
nehmer hat sich weiter erhöht, die Zahl der An-
gebote hat sich deutlich vermehrt und die Be-
urteilung aller einschlägigen Rechtsfragen ist
immer komplexer geworden. Im Zusammenspiel
von Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozial-
versicherungsrecht ist die Haftungsgefahr stän-
dig gewachsen. Hier gibt das Werk Orientierung
und Antwort auf alle Fragen.
Neben der Kommentierung des BetrAVG, die
den Schwerpunkt des Werkes bildet, werden in
systematischen Darstellungen die Durchfüh-
rungswege der bAV sowie die Geschäftsführer-
und Vorstandsversorgung behandelt:
• Kommentierung des BetrAVG
• Kommentierung zu Spezialbereichen der bAV
(z.B. Gleichbehandlungsverpflichtung, Versor-
gungsausgleich, Betriebsübergang, Insol-
venzschutz)

• Behandlung der Durchführungswege (Direkt-
zusage, Unterstützungskassenzusage, Direkt-
versicherungszusage, Pensionskassenzusage,
Pensionsfondszusage, Versorgungsanwart-
schaften, Finanzierung und bilanzielle Ausla-
gerung von Pensionsverpflichtungen)

• Geschäftsführer- und Vorstandsversorgung
Vorteile auf einen Blick
• Gesamtdarstellung zu allen Bereichen der
• betriebliche Altersversorgung
• mit Geschäftsführer und Vorstandsversor-
gung

• Praxiskommentar
Zu den Autoren
Herausgeber und Autoren sind langjährig er-
fahrene Praktiker aus Anwaltschaft, Versiche-
rungswirtschaft und Rentenberatung.

Zielgruppe
Für in der bAV beratende Anwälte, Rentenbe-
rater, Versicherungsunternehmen, Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften, Unternehmen
mit Versorgungseinrichtungen, Personalräte, Be-
triebsräte.

Herausgegeben von
Sebastian Uckermann, Rentenberater,
Dr. Achim Fuhrmanns, Rechtsanwalt, 
Franz Ostermayer, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater und
Dr. Peter A. Doetsch, Rechtsanwalt und 
Mediator.
Bearbeitet von
Sebastian Uckermann, Rentenberater;
Dr. Achim Fuhrmanns, Rechtsanwalt;
Franz Ostermayer, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater; Dr. Peter A. Doetsch, Rechts-
anwalt und Mediator; Björn Heilck, Rechts-
anwalt; Dr. Ingeborg Axler, Rechtsanwältin;
Christian Braun, Rechtsanwalt; Dr. Dirk
Classen, Rechtsanwalt; Frauke Classen,
Rechtsanwältin; Udo Eversloh, Rechts-
anwalt; Jochen Grünhagen, Rechtsanwalt;
Eva Susanne Hübner, Rechtsanwältin; Dr.
Marco Keßler, Dipl.-Kaufmann; Detlef
Lülsdorf, Rentenberater;  Dr. Jochen
Sievers, Vorsitzender Richter am Landes-
arbeitsgericht; Dr. Stefan Simon, Rechts-
anwalt; PD Dr. Wolfram Türschmann 
Rentenberater; Gudrun Wagner-Jung, 
Dipl.-Finw.; Ralf Weißenfels, Dipl.-Betriebs-
wirt; Andreas Jakob, Rentenberater.

4 Uwe Krupp – 
Medienbotschafter KENSTON 
Unternehmensgruppe

Uwe Krupp ist – neben seiner Tätigkeit als Me-
dienbotschafter der KENSTON Unternehmens-
gruppe – Trainer und Sportchef des achtmaligen
Deutschen Eishockey-Meisters Kölner Haie und
erster deutscher Stanley-Cup-Gewinner als Spie-
ler. Uwe Krupp zählt zu den herausragenden Per-
sönlichkeiten des deutschen und internationalen
Sportgeschehens und unterstützt die KENSTON
Unternehmensgruppe als „Gesicht in der Öf-
fentlichkeit“ bei der Markenpositionierung, bei
der Förderung von sozialen Projekten sowie im
Rahmen der Sportförderung.

Mit der Kooperation mit Uwe Krupp unterstreicht
die KENSTON Unternehmensgruppe Ihren An-
spruch auf Wachstums- und Qualitätsführer-
schaft im bAV- und HR-Markt. Hierbei werden
die Wachstumsmaßnahmen auf dem Weg in
Richtung Marktführung nicht nur in den The-
menbereichen der betrieblichen Altersversorgung
und Zeitwertkontenlösungen betrieben. Vielmehr
werden auch die Weiterentwicklungen der Ge-
schäftsbereiche „Personal und Personalentwick-
lung, Entgeltabrechnung und Outsourcing, Rent-
ner-Lohnbuchhaltung, Human Resource (HR) und
betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)”
enorm forciert.

Uwe Krupp, am 24.06.1965 in Köln geboren,
startete seine beeindruckende Eishockey-Lauf-
bahn im Nachwuchs der Kölner Haie und stieß
1982 zur Haie-Profimannschaft. Bis 1986 ge-
wann er dabei zwei Deutsche Meisterschaften.
1986 wechselte Uwe Krupp nach Nordamerika
in die NHL. Insgesamt bestritt er 810 Spiele in
der NHL. Höhepunkt seiner Karriere war der
Stanley-Cup-Gewinn 1996 mit Colorado Avalan-
che. Hierbei erzielte Krupp im vierten Finale den
entscheidenden 1:0-Siegtreffer in der Verlänge-
rung zum Cup-Gewinn. Krupp war der erste
deutsche Spieler, der die wichtigste Eishockey-
Trophäe der Welt gewonnen hat. 2002 holte
Krupp im Trikot der Detroit Red Wings ein zwei-
tes Mal den Stanley-Cup.
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Nach seiner aktiven Laufbahn begann Uwe
Krupp 2002/2003 als Trainer zu arbeiten. Nach-
dem er die U 18 und die U 20-Auswahl Deutsch-
lands gecoacht hatte, wurde er 2005 National-
trainer der A-Mannschaft. Das Erreichen des
Halbfinales bei der Heim-WM 2010 (Rang vier)
unter Krupps Leitung war die beste Platzierung
einer deutschen Eishockey-Nationalmannschaft
seit 1953. 2011 führte er das deutsche Team er-
neut ins WM-Viertelfinale. Seit dem 01.06.2011
ist Uwe Krupp Headcoach und Sportchef bei den
Kölner Haien. 2012 erreichte er mit dem KEC das
Playoff-Viertelfinale, 2013 und 2014 jeweils das
Finale.

Sebastian Uckermann und Peter Hartl, 
KENSTON-Inhaber, zur Tätigkeit von Uwe Krupp
für die KENSTON Unternehmensgruppe:

„Wir freuen uns, mit Uwe Krupp eine der über-
ragenden deutschen Sportpersönlichkeiten für
eine langfristige Kooperation mit der KENSTON
Unternehmensgruppe gewonnen zu haben. Uwe
Krupp steht für die Eigenschaften Charakterfe-
stigkeit, Geradlinigkeit, Willensstärke, Motivati-
onskraft und „andere Wege gehen“ – also
genau die Merkmale, für die auch KENSTON
steht. Aber auch das offene und emotionale Be-
kenntnis zum Standort Köln verbinden Uwe
Krupp und KENSTON. Zahlreiche Projekte be-
gleiten diese Kooperation, die auch nachhaltig
positiv durch das Wirken von Uwe Krupp als Trai-
ner der Kölner Haie beeinflusst wird. 

So werden sowohl soziale Projekte zur Lern- und
Ausbildungsförderung als auch Sportfördermaß-
nahmen für sozial benachteiligte Kindern und Ju-
gendliche initiiert und umgesetzt.“

Uwe Krupp zu seiner Kooperation mit der 
KENSTON Unternehmensgruppe:

„Als gebürtiger Kölner und Haie-Trainer kann ich
sagen: die Haie sind kein beliebiger Verein, son-
dern ein Teil der Stadt Köln mit einem eigenen
„Way of Life“. Und genau deshalb freue ich mich
und bin stolz darauf ein Teil der KENSTON-Fami-
lie zu sein. Denn auch hier wird ein eigener „Way
of Life“ gelebt, um durch Innovationskraft, Iden-
tifikation zur Stadt Köln und Sozialkompetenz
nicht nur den eigenen Erfolg zu sehen, sondern
noch weit darüber hinaus zu schauen. Mitarbei-
terbindung, Jugend- und Ausbildungsförderung
sind nur einige Bereiche, die KENSTON absolut
einzigartig machen. Gerne unterstütze ich daher
die entsprechenden Umsetzungen und Projekte,
die sich auch sehr gut mit meiner Tätigkeit für die
Kölner Haie mit ihrem großen Unterstützerkreis
kombinieren lassen.“

Mit freundlicher Unterstützung:

Kenston Pension GmbH 
Hohenstaufenring 48 – 54
50674 Köln
Tel. +49 (0) 221 99 2222 3 - 0 
Fax +49 (0) 221 99 2222 3 - 50

info@kenston-pension.de 
www.kenston-pension.de
www.kenston-akademie.de

Kenston Pension

Zum Herausgeber des Newsletters:

Die Kenston Pension GmbH fungiert, in ihrer Funktion als gerichtlich zugelassene Rentenberatungskanzlei für die betriebliche Altersversorgung, 
als Rechts- und  Spezialdienstleister, der sich  ausschließlich auf die Themengebiete der  betrieblichen  Altersversorgung und der Zeitwertkonten 
konzentriert. 

Geschäftsführer der Kenston Pension GmbH ist  Herr Sebastian  Uckermann, gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche
Altersvorsorgung. Gleichzeitig ist Herr Uckermann Leiter der KENSTON Unternehmensgruppe, Vorsitzender des Bundesverbandes der 
Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten e.V. sowie Autor zahlreicher praktischer und wissenschaftlicher 

Fachpublikationen auf dem Gebiet der betrieblichen  Altersversorgung und der Zeitwertkonten. 

Herr Uckermann ist zudem in diesen  Themenbereichen als anerkannter Fachdozent für die rechts- und steuerberatenden  Berufe tätig.

Weitere Informationen zur Kenston  Pension GmbH erhalten Sie unter www.kenston-pension.de und www.kenston-akademie.de.
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Uwe Krupp - Stanley-Cup-Gewinner, 

Medienbotschafter KENSTON Unternehmensgruppe

Bundesverband der Rechtsberater 
für betriebliche  Altersversorgung 
und Zeitwertkonten e.V.


